Senatsverwaltung für Inneres




Berlin, den      . Juni 2004

III A 11 - 0392/13






9027 (927) - 2496

An den

Vorsitzenden des Hauptausschusses

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin
über Senatskanzlei - G Sen -
Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2001 
- Drs. Nrn. 15/837 und 15/2848 - 
Beschlussempfehlung und Bericht des Hauptausschusses vom 12. Mai 2004 sowie 

Auflagenbeschluss des Abgeordnetenhauses vom  3. Juni 2004 zu dem Thema 

"Zulagen und Entschädigungen für Polizeibeamte", T 186 - 188 (Rj. 1995)

Rote Nummern:
Haupt 1488 A




Haupt 1488 B




Haupt 2250

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen:

"Das Abgeordnetenhaus erkennt gemäß § 114 Landeshaushaltsordnung unter Annahme der im Bericht des Hauptausschusses enthaltenen Auflagen und Missbilligungen den durch die Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2001 geführten Nachweis über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2001 sowie über das Vermögen und die Schulden zum 31. Dezember 2001 an und erteilt dem Senat für das Haushaltsjahr 2001 Entlastung."
Erneute Missbilligungen und Auflagen aufgrund der Berichte der Verwaltungen über die Erledigung der Auflagenbeschlüsse des Abgeordnetenhauses anlässlich der Entlastung für das Rechnungsjahr 1999 - Drs. 15/68 -
2.7 Zulagen und Entschädigungen für Polizeibeamte

T 186 – 188 (Rj. 1995)

"Der Senat wird aufgefordert, 

· eine gemeinsame Bewertungskommission aus Vertretern der Senatsverwaltung für Inneres und für Finanzen zu bilden, die alle mit Polizeivollzugsbeamten besetzte Dienstposten auf ihre Zuordnung zum Vollzugsdienst untersucht,


· bei abweichender Besetzung über die erforderlichen personalwirtschaftlichen, stellenmäßigen und beamtenrechtlichen Folgerungen bis zum 30. Juni 2004 zu berichten."
Hierzu wird berichtet:

Die Senatsverwaltungen für Finanzen und Inneres haben inzwischen eine gemeinsame Bewertungskommission eingesetzt, um die vom Abgeordnetenhaus geforderte kritische Prüfung der von Vollzugsbeamten wahrgenommenen Arbeitsgebiete vorzunehmen. 

Die gemeinsame Bewertungskommission hat angesichts des engen Zeitrahmens und der zunächst erforderlichen Strukturierung der rd. 500 zu untersuchenden Stellen ihre Aufgabe nicht abschließen können. 

Es bestand zwischen den beiden Senatsverwaltungen Einvernehmen darüber, dass die in dem Schreiben der Senatsverwaltung für Inneres vom 11. Februar 2004 an den Hauptausschuss (rote Nummer 2250) genannten Bereiche 

· Basisdienststellen (Abschnitte, Referate Verbrechensbekämpfung, Referate Zentrale Aufgaben/Verkehrsdienste, Geschlossene Einheiten, Abteilungen des Landeskriminalamtes) nicht untersucht werden


· Stabsbereiche 1 (Einsatz-/Lagedienst) der örtlichen Direktionen sowie der Stabsbereich 1 (Einsatz) und das Lagezentrum des Stabs des Polizeipräsidenten, ergänzt um die fachlichen Aus- und Fortbildungsbereiche der Landespolizeischule, nur im Überblick untersucht werden.
Zurzeit werden die Stabsbereiche 2 des Stabs des Polizeipräsidenten, der Stäbe der örtlichen Direktionen und der Direktion Zentrale Aufgaben untersucht. Schon jetzt zeichnet sich folgende generelle Schwierigkeit ab:

Jede Freisetzung eines Vollzugsbeamten und sein Ersatz durch eine Verwaltungskraft führt zu einer geringeren Anzahl freier Vollzugsstellen. Abgesehen von den tatsächlichen Umsetzungs​schwierigkeiten (ein jahrelang als Waffenspezialist eingesetzter älterer Vollzugsbeamter wird die Aufgaben eines Dienstgruppenleiters im Abschnitt nur unter erheblichen Schwierigkeiten wahrnehmen können), wird mit jeder Stellenumwandlung einer Vollzugs- in eine Verwaltungsstelle der Raum für die Unterbringung von z. A.-Beamten auf Planstellen geringer. Es wird daran erinnert, dass die Polizeibehörde einen erheblichen Anteil zur Haushaltskonsolidierung durch Stellenwegfälle erbracht hat. Zwischen dem Ziel, Vollzugsbeamte durch Verwaltungskräfte zu ersetzen, und der gesetzlichen Verpflichtung, junge Vollzugsbeamten z. A. auf Planstellen zu übernehmen, ergibt sich ein Zielkonflikt. 

Die gemeinsame Bewertungskommission schlägt daher vor, ihre Arbeit zunächst fortzusetzen und die rd. 500 in Rede stehenden Aufgabengebiete auf die Notwendigkeit der Wahrnehmung durch Vollzugsbeamte zu untersuchen. Die Umsetzung der sich eventuell ergebenden Umwandlungen sollte unter Berücksichtigung der zurzeit schwierigen Unterbringung zeitlich gestreckt werden.
Als Zwischenergebnis hält die gemeinsame Bewertungskommission schon Folgendes fest:

1. Die rd. 500 in Frage kommenden Dienstposten der Vollzugspolizei, die nur vollzugs​nahe, aber nicht einsatztypische Aufgaben haben, werden weiter untersucht. Die eventuelle Erwartungshaltung, dass alle rd. 500 Arbeitsgebiete künftig von Verwaltungskräften statt von Vollzugskräften wahrgenommen werden, kann dabei sicher nicht erfüllt werden, da 

· weder der Stab des Polizeipräsidenten noch die Direktionen nur mit Hilfe von Verwaltungskräften geführt werden können,


· vollzugstypische und vollzugsnahe Tätigkeiten sich nicht klar trennen lassen,


· die in der Diskussion stehenden Vollzugsdienstkräfte teilweise bei Großeinsätzen in Führungsstäben und Arbeitsgruppen Kripo eingesetzt werden, also zeitweise unzweifelhaft Vollzugsdiensttätigkeiten leisten.

2. Alle freiwerdenden Stellen sollten sinnvollerweise vorrangig für die Unterbringung ausgebildeter Nachwuchskräfte genutzt werden.

3. Die Polizeibehörde hat bereits 137 Stellen des Vollzugsdienstes bestimmt, die teilweise schon mit Verwaltungskräften abweichend besetzt sind und aus denen infolgedessen schon keine Zahlung von Vollzugszulagen mehr fließen. Die weitere sukzessive Realisierung der abweichenden Besetzung bzw. der Umwandlung dieser 137 Stellen ist gegenüber der Untersuchung der rd. 500 Stellen zu priorisieren und wird mit dem Haushaltsplan 2006 begonnen, indem an die jeweiligen Stellen ein besonderer Umwandlungsvermerk angebracht wird, der eine Umwandlung in eine Stelle des allgemeinen Verwaltungsdienstes bei Freiwerden der Stelle ermöglicht. Gleiches gilt bei den durch die Arbeit der Bewertungskommission zur Umwandlung von Vollzugs- in Verwaltungsstellen identifizierten Stellen. Damit wird nach der Umwandlung von 450 Stellen des Vollzugsdienstes in Verwaltungs​stellen in früheren Jahren ein weiterer Schritt in Richtung Konzentrierung vollzugspolizeilicher Tätigkeiten eingeleitet, der zunächst trotz bestehender Schwierigkeiten hinsichtlich der Obergrenzenproblematik im Verwaltungsdienst abgearbeitet wird. 

Es wird daher gebeten, damit einverstanden zu sein, dass zum 30. September 2004 ein erneuter Bericht über die Ergebnisse der Arbeit der gemeinsamen Bewertungskommission vorgelegt wird und das Vorhaben der weiteren Umwandlung von Vollzugs- in Verwaltungs​stellen mit den damit verbundenen haushalts- und stellenplanmäßigen Maßnahmen unter Berücksichtigung der Unterbringung von jetzigen Nachwuchskräften zeitlich gestreckt werden kann. 

In Vertretung

Freise
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